
Tätigkeitsbericht 2014 des 

Sachgebiets Wohnen (SG 15.3) 
 
 

Herr Marco Schwipper 

Leiter Sachgebiet Wohnen 
 

Wirtschafts- und Finanzausschuss am 16.04.2015 



Einordnung des SG Wohnen 
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Gliederung des SG Wohnen 
 

 

Leiter Sachgebiet Wohnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohngeld 

(4 Sachbearbeiterinnen) 

 
 

 Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach      

     dem Wohngeldgesetz (WoGG) 

 

 seit 01.01.2013 Durchführung Datenabgleich 

 

 

Wohnungswesen 

(1 Sachbearbeiterin) 

 
 

 Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines    

     Wohnberechtigungsscheins (WBS) 

 

 Kontrolle der Einhaltung der Belegungs- und     

     Mietpreisbindung im geförderten Wohnraum 

 

 Erstellung Mietspiegel 

 



Aufgabenbereich Wohngeld 
 

 

 § 1 Wohngeldgesetz (WoGG): 
 

• Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. 
 

• Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst 

genutzten Wohnraum geleistet. 

 

 Das Wohngeld richtet sich nach den folgenden drei Berechnungsgrößen: 
 

• Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
 

• zu berücksichtigende Miete oder Belastung 
 

• Gesamteinkommen 

 

 Zuständigkeit: Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg 
 

• Zuständigkeit auf die Landkreise, kreisfreien Städte sowie alle Städte und Ämter mit 20.000 und mehr Einwohnern  

übertragen 

 

  Wohngeldfinanzierung: 50 % Bundesmittel, 50% Landesmittel 

 

 

 

 



Beispiel Wohngeldtabelle 
 

 

 

 



automatisierter Datenabgleich (aDa) 
 

 

 seit 01.01.2013 

 

 

 Datenabgleich mit 
 

• dem Bundeszentralamt für Steuern, 
 

• der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung, 
 

• der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und 
 

• der Deutschen Post AG 

 

 

 Stand 31.03.2015: 
 

• 190 Gesetzesverstöße 
 

• 78.252,00 € Rückforderung 

 

 



das Aufgabenfeld im Jahresvergleich 
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Aufgabenbereich Wohnungswesen 
 

          Antrag auf Gewährung eines Förderdarlehens 

 
            Erlass eines Bewilligungsbescheides unter 

       Benennung der Belegungs- und Mietpreisbindung 
 

       

                             

                      
 

 
 

  

 

 

    

Bau des nunmehr 

geförderten Wohn- 

objekts 
 

(z.B. Erich-Schuppan-Straße 1) 

Kontroll- 

statistik 

Bescheid- 

kopie 

  

Antrag auf Ausstellung des für den 

Bezug einer geförderten Wohnung 

benötigten WBS 
  

Ausstellung des WBS 

  

Einzug in die neue Wohnung 

          Wohnungssuchende 

  

        Vermieter 

  



der Wohnberechtigungsschein (WBS) 
 

 

 § 27  Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz - WoFG): 
 

• Der Verfügungsberechtigte darf die Wohnung nur einem Wohnungssuchenden zum Gebrauch überlassen, wenn 

dieser ihm vorher seine Wohnberechtigung durch Übergabe eines Wohnberechtigungsscheins nachweist. 

 

 gemäß§ 9 Abs. 2 WoFG betragen die Einkommensgrenzen zur Ausstellung eines WBS 
 

• für einen Einpersonenhaushalt   12.000 € / Jahr 
 

• für einen Zweipersonenhaushalt   18.000 € / Jahr 
 

• für jede weitere zum Haushalt rechnende Person     4.100 € / Jahr 

 

 Bearbeitungsgebühr: 15,00 € 

 

 Gültigkeit: 1 Jahr nach Ausstellung zum Monatsende 

 

 



das Aufgabenfeld im Jahresvergleich 
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der Mietspiegel 
 

 

 Funktion des Mietspiegels: 
 

• § 558 c BGB:  Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete des „freien“ Wohnungsmarktes 
 

• formales Begründungsmittel für Mieterhöhungsverlangen der Vermieter 
 

• Prüfkriterium für Mieter, um die verlangte Miethöhe zu beurteilen 
 

• Beweismittel bei Mietrechtsverfahren 
 

• Mittel zur unkomplizierten und kostengünstigen, außergerichtlichen Einigung zwischen Mieter und Vermieter 

 

 Veröffentlichung des VIII. Eberswalder Mietspiegels am 18.11.2013 

 



  

 

Ergebnishaushalt 2013 - 2015 

Zuschussbedarf SG Wohnen in € 
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


